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„3.2.3.1, Erläuterungen zur Tabelle C, Spalte (20) In Bemerkung 29 folgende 

Änderungen vornehmen: 

In Absatz a), „dass unter normalen Beförderungsbedingungen kein Kohlendioxid 

austreten kann“ ändern in: „dass unter normalen Beförderungsbedingungen keine 

tiefgekühlten flüssigen Gase austreten können“. 

In Absatz d) am Ende streichen: „oder zu hohem CO2-Gehalt einen Alarm auslöst“ 

 

ändern in: 

 

„3.2.3.1, Erläuterungen zur Tabelle C, Spalte (20) In Bemerkung 39 folgende 

Änderungen vornehmen: 

In Absatz a), „dass unter normalen Beförderungsbedingungen kein Kohlendioxid 

austreten kann“ ändern in: „dass unter normalen Beförderungsbedingungen keine 

tiefgekühlten flüssigen Gase austreten können“. 

In Absatz d) am Ende streichen: „oder zu hohem CO2-Gehalt einen Alarm auslöst“. 

 

[Diese Korrektur betrifft nur die deutsche Sprachfassung] 
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